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Das Gericht hat durch seinen Beschluss vom 22.04.2004 be­
schlossen, mich mit der Erstellung eines Sachverständigen­
gutachtens über das Vorbringen des Klägers und insbesonde­
re zu den einzelnen Fragende..s Ge..r::ic.b..t.e..s.zu beauf.t.r.aqan .
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Korrekte Antworten auf die erfragten Sachverhalte zu geben
und ein im Ergebnis obj ektives Gutachten zu e.r.stelleni.s.:t
wichtig. Es ist aber von ebenso großer Be deut.unq, dass
durch die Nachforschungen die Sicherheit des Klägers, der
Angehörigen des Klägers und der Personen, deren Kenntnisse
im Zuge der Nachforschungen erfragt wurden, nicht gef-ähr­
det wird. In Bezug auf beide dieser Punkte muss peinlich
genau und vorsichtig vorgegangen werden. Bei der Erstel­
lung des Gutachtens habe ich großen Wert auf die Beachtung
dieser Vorsicht und SorgIalt gelegL

Um die Fragen des Gerichtes korrekt und zuverlässig beant­
worten zu können, habe .Lch.une.iri ~_chiv .auf .äbnli.che lillgB­
ben wie in diesem Verfahren überprüft. Ich habe geprüftJ

ob es Anklageschri.ftender Staatsanwaltschaften oder _Ge­
richtsurteile in dieser Sache gibt oder nicht. Die Doku­
mente, die ich gefllnden .habe, llabe ich geEichtet~ Außerdem
habe ich Kontakt zu meinen Anwaltskollegen in der Türkei
aufgenommen und sie um -Informationen und Dokumente .bezüq­
lich der aktuellen Praxis in diesen Sachen gebeten. Die
erhal tenen Auskünfte und .Do.kumerrte .habe ich ausgewertet.
Ich habe mit zuständigen Mitarbei_tern von Medya TV gespro­
chen. Ich habe sämtlicheerhalt~menDokumente und Auskünf­
te überprüft und ausgewertet. Die Situation des Klägers
habe ich gemäß den Best i mmunqeri des t.ür.kd.s chen Strafrech­
tes begutachtet und werde die von mir erlangten juristi­
schen Erkenntnisse .darlegen.

Um die Fragen des Gerichtes zufrieden stellend beantworten
zu können, muss meines .Ez.achf.ans zunächst eine Antwort auf
die folgenden Fragen gefunden werden.

1. Wie schätzen die Behörden und Institutionen -des
staates Republik Türkei die kurdischsprachigen Fern­
sehsender, insbesondere Medya TV,ein?

2. Auf welche Art und Weise und durch welche Behörden
werden die Sendungen der kurdischsprachigen Fernseh­
sender beobachtet?

3. Wie bewerten staatliche Stell.en eine Person, die an
einer Sendung eines kurdischsprachigen Fernsehsen­
ders teilgenommen hat?

4. Gibt es strafrechtliche Bestimmungen, die auf Perso­
nen angewendet werden können, welche sich an Sendun­
gen kurdischsprachiger Fernsehsender beteiligt ha­
ben?
Wenn es eine derartige strafrechtliche Bestimmung
gibt, welche Folgen könnte das haben?

Bei dem Versuch, Ant.wo r t en auf diese Fragen zu finden,
müssen zunächst die Fernsehsender, welche in kurdischer
Sprache senden, erörtert werden.
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l.
Seit dem. 30.9.1999 hat das kurdischsprachige Medya TVaus
seinen Studios in der Gemeinde Denderleeuw bei Brüssel ge­
sendet. Medya TV WAr ein kurdischer Fernsehsender. Die
Nachrichten werden neben der kurdischen auch in türkischer
Sprache gesendet . Zirr.z e.i,t .sendet dieser Fernsehsender
nicht.

Offizielle Stellen de.s türkischen .st.aat.e.s J:>etrachten .Medya
TV als ein Medienorgan der PKK)KADEK/KONGRA. GEL. Diese
AUffassung wurde mehrfach von Ministerpräsidenten,Mini.s­
tern, Parteivorsi t.z snden, Vertretern verschiedener Behör­
den öffentlich kun.dgetan.DieAn.sich.t der staatlichen
Nachrichtendienste bezüg~ich dieses Fernsehsenders ist~

dass dieser Sender von der PKK!KADEK/KONGRA GEL finanziert
und gelenkt wird. Das entspricht auch der offiziellen An­
sicht des Staates .Repub.Li.k TÜILei.Der -Staat hetr.a.chtet
die Sendungen von Medya TV als SendungenJ welche die Mei­
nungen der PKK/KADEK!.KQNGRA GELd.aJ:l_egen, -#,separati.stis_che
Inhalte" haben und die unteilbare Einheit von Land und Na­
tion des Staates der RepublikTiirkei zu zerstören .snchen•
Aus diesem Grunde hat der Staat in jedem Bereich große An­
strengungen unterno.mmen, .dam.i.t dieser Eernsehsender verbo­
ten wird. Diese Anstrengungen waren insofern von Erfolg
gekrönt, als der Sender .s.e.i.nen BetJ::i_ebtatsächlichein­
stellen musste.

2.
Die zuständigen Institutionen der Republik Türkei beobach­
ten regelmäßig und durch ver.schiedene Einheiten die Fern­
sehsender von Kurden, die außerhalb der Grenzen der Türkei
Sendungen in kurdischer 5pr.a.che ausstrahlen. Es gab außer­
halb der Türkei folgende Fernsehsender, die in kurdischer
Sprache auf Sendung gingen - .MED-TV, CTV und MEDYA-TV ­
bzw. noch gehen: ROJ-TV.Die ProgrB.ID.ID.e der Fernsehsender
KURT-SJ4.T und KURDISTAN-TV wurden und w-erd-en in diesem Rah­
men ebenfalls regelmäßig und sorgfältig beobachtet. Die
Beobachtungen werden gemäß f o.Lqeride.r Methode und durch
folgende Institutionen durchgeführt.

Die Sendungen der im Bilslandl?rogrßIIlIIl.e in kurdischer
Sprache ausstrahlenden kurdischen Fernsehsender wer­
den fortgesetzt von e.iner im A.uße.nministerium der
Republik Türkei angesiedelten AbteiltL~g beobachtet
und aufgezeichnet. Später werden die Aufzeichnungen
in die türkische Sprache übersetzt und an die
zuständigen staatlichen .Institutionen wei te.rge.leitet.
Diese Abteilung innerhalb des Außenministeriums
arbeitet gemäß der inrernenmini.steriellenDienst­
anordnung.
Darüber hinaus beobachtet auch das staatliche Organ
RTüK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) (Oberer Radio­
und Fernsehrat) die Sendungen der kurdischsprachigen
Fernsehkanäle. Alle ihre Sendungen werden aufgezeich­
net. Diese InstitlJt j on dllL j nfo] ge ihres Gr'ünduriq.aqe-:
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setzes und der darauf basierenden Verordnungen offi­
ziell befugt dazu und dielillfzeichnung.en erfolgen ge­
ordnet und werden archiviert.

Außerdem werden in den Provinzen im Osten und Südos­
ten der Türkei diese Sendungen durch innerhalb der
Polizeipräsidien gebj J dete.Abtei J nnqen von Jmrdisch­
sprachigen Mitarbeitern permanent beobachtet, und es
werden diejenigen SendlJngen., die.fiir wichtig erAChtet
werden, aufgezeichnet. Diese Art der Beobachtung hat
keine spezielle .schr.i ft] j ehe rechtliche Grundl.ageund
geschieht auf Anordnung des Innenministeriums.

- Auch die entsprechenden Jilitej lungen des nationalen
Nachrichtendienstes MIT (Milli istihbarat 'I'e s.k i La ta)
und des mili täri.s-chenNachri.chtendienstes (Genelkur­
may istihbarat Daire Ba;;kanllgl) verfolgen diese Sen­
dungen stets und .ze.i.chnen die ..Progr.amme au.L.Die.se
Beobachtung erfolgt gemäß den Gründungsgesetzen die­
ser Institut i onen auf der Grundlage interner
Dienstverordnungen.

- Die Auslandsvertretungen der.B.epublik Türkei .beoha.ch­
ten ebenfalls die entsprechenden TV-Sendungen, wenn
auch nicht regelInäßig::-Wenn.sieRS.für wichtigerach­
ten, informieren sie durch Berichte das Außenministe­
rium in der Türkei über die jeweilige Situation._ -Die
Beobachtung erfolgtau.f der. Grundlage von Anordnung.en
des Außenministeriums und hat ebenfalls kein-e
schriftliche gesetzliche Grundlage.

- Auch die türkische .EresBein.Europa denunziert hin
und wieder durch ihre.Berichterstattung Personen, die
an diesen Sendungen teilnehmen. Dies geschieht jedoch
nicht kontinuierlich und systematisch.

- Es ist bekannt., dass .auch st.aa:t.s.angehörige der Repu­
blik Türkei bezüglich der Programme und der PersonenJ

welche an diesen SEndungen Leil~enommen haben, Denun­
ziationsschreiben an staatliche Stellen s ch.i.cken., Oh­
ne Zweifel handelt -es sich dabei nicht um offizielle
und systematische Beobachtungen.

Es wurde beobachtet, dass infolge derabnebm.enden Intensi­
tät des bewaffneten Kampfes der PKK in der Türkei, der
großen Veränderungen der struktur der PKK., der Tatsaw'1e,
dass die PKK einen einsei tigen Waffenstillstand erklärt
hat und ein großer Teil der Gue.rilla sich in Gebiete au­
ßerhalb der Grenzen der Türkei zurückgezogen hat, dass Ab­
dullah Öcalan, der sich in Imra Li in Haft befindet, mit
dem Staat geeinigt hat und aus vielen anderen Gründen der
Druck auf die kurdische Bevölkerung in der Region abgenom­
men hat. Dass die Türkei einen Antrag auf Mitgliedschaft
in der Europäischen Union g..estellt .hat und dass eine neue
und andere Regierung an die Macht gekommen ist und die
Mehrheit im Parlament hinter sicJ:L.hat., führte daz.u,.. dass
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sich das allgemeine politische Klima entschärft hat. Diese
und ähnliche Gründe .führten dazu-{dass in einigen _Lebens­
bereichen eine gewisse Ent$pannung eingekehrt ist. Was das
administrative Verständnis des Staates und den politischen
Willen betrifft, so wäre es verfrühtJ von einer eingetre­
tenen Änderung zu sI,)rechen. Es .scheärrt , als ob der Staat
noch Zeit braucht, um sich von Notstands- und antidemokra­
tischen Methoden und.Prakti.k.en 211 bef.r.e.i.en., In den vergan­
genen achtzig Jahren hat der Staat die kurdische Re q i.ori
genau 52 Jahre lang .mä.t t.e.l.s Ausnabmezuständen und .Not.stän­
den regiert. Daher werden wir leider noch einige Zeit lang
Zeuge dessen sein lD.ÜSBen-/ dass der Staat seine antidemo­
kratischen Gewohnheiten beibehält.

In den amtlichen Erk.lä.rungen.nach den Sitzungende..s.Nat.io­
nalen Sicherheitsrates lMilli Güvenlik Kurulu) heißt es
s t e t.s , dass "Separati.smus" und -1'ITeaktionäre Bewegungen"
weiterhin das wichtigBteProblem der _Tür.kei darstellen .und
oberste Priorität im Hinbli--ck aufdiB Si-eherheit -dBS Sta~­

tes genießen. Es ist bekannt, dass mit "Separatismus" die
kurdische Frage gemeint ißt. nie staat.] j che PoLi.t.ik wird
vom Nationalen 3icherheitsrat bestimmt. Es ist be kanrrt,
dass die Regierungbzw~daB -Parlament. die von dä.e.sem
gesteckten Grenzen nicht überschreitet (bzw. überschr.eiten
kann) .

Aus diesem Grunde hat sich in Bezug auf die Unterdrü­
ckungs-Politik des St.aates in S.achen der Kurdenfrage .
nichts geändert. Daber werden die Sendungen von Medya TV
und anderen Print:- und szi.aue.Ll en-Medien, die sich .Lm -Aus­
land und im Inland rni t der kurdischen Frage beschäftigen,
weiterbin von den zus.t.ända qen staatlichen Stellen Jlu-tAuf­
merksamkeit verfolgt.
Zusammenfassend kann man noch nicht behaupten, dass das
Interesse und die Aufmerksamkeit des Staates an diesem
Thema abgenonunen hätten.

3.
Im Allgemeinen stuft der Staat der Republik Türkei Perso­
nen, die an Sendungen von Medya TV teilgenommen haben, als
Sympathisanten lind Un t e.r.s t.üt.ze.r der PKK/KADEK/KONGRA GEL
ein. Dies ist auch die generelle AliLfassung der _staatli­
chen Institutionen.

Es gibt jedoch Zeugnisse dafür, dass staatliche Instituti­
onen bei diesem Thema mit zweierlei Maß messen. So wurde
zum Beispiel gegen Mehmet Satan, den stellvertretenden
Vorsi tzenden der HADEP (Ha.Lka.n Demokrasi Partisi - Demo­
kratiepartei des Volkes), ein Verfahren eingeleitet und er
wurde verurteilt, weil er an einer Sendung von l1ED-TV
teilgenommen hatte. Andererseits hat auch Hüsamettin Cin­
doruk, ehemaliger Pa.r.Lament.sp.r äs.i.derrt., telefonisch an ei­
ner Sendung von MED-TV teilgenommen, aber gegen ihn wurde
keinerlei Verfahren ejngeJejtet~
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Es ist bekannt, dass staatliche Stellen gegenüber Perso­
nen, die an Sendungen von Fernsebkanälen, die inkurdi­
scher Sprache senden, teilnehmen, die kurdischer Abstam­
mung sind, die inder .5endung Kurdisch gesprochen haben
oder aber sich dahingehend geäußert haben, dass sie die
offizielle staatliche Tdeolog.:Le Jrriti.siert haben, keine
Toleranz zeigen.

4 .
Es ist bekannt, dass die Justizorgane des Staates gegen
Personen, die an Sendungen von TV-Kanälen, die auf Kur­
disch senden, teilnehmen)' vorgehen. Die Republikanischen
Staatsanwälte bei den.5taatssicherheit·sgerichten leiten
Ermittlungsverfahren gegen solche Personen ein. Diese Er­
mittlungen enden zumeist auch lIlit der Eröffnung eines
Strafverfahrens. Es gibt auch viele Beispiele, in denen
die an den Staatssicherheitsge.r.ichten erö-:ffneten .5tr~ver­

fahren mit der Verurteilung der Angeklagten geendet haben.

In der Praxis wurden gegen .Persnnen, die sich an Sendungen
von Medya TV beteiligt haben, wegen des Vorwurfs der "Un­
terstützung und Unterschlup..fgewähnmg" zugunsten der
PKK/KADEK/KONGRA GEL in etlichen Fällen Ermittlungsverfah­
ren eingeleitet. Es ist .be.kanrrt., dassß.ID. Ende d.i e.se r Er­
mittlungsverfahren gegen die betroffenen Personen Straf­
verfahren bei den staatssicherhei.t..sged chren erö.:Une_twur­
den mit dem Antrag, sie gemäß §§ 168 und 169 TürkStGB so­
wie § 5 des Gesetzces .Nr ; 37.1.3 Llllti.teJ:rDrgesetz) zu verur­
teilen. Diese Praxis ist in der Türkei verbreitet und es
gibt diverse Beispiele dafür~

An dieser Stelle finde ich es nützlich, die entsprechenden
Bestimmungen, also die .ArtiKel 168 und 169 des TiirkiEchen
Strafgesetzbuches sowie den Jl-~rtikel 5 de.a An t ä terrorgeset­
zes zu zitieren.

Artikel 168 TürkStGB;
"Wer, um die in Art~~25.,131, 146.,147, 149 und 156 ge­
nannten Verbrechen zu verüben, eine bewaffnete Vereinigung
und Bande bildet, oder .i,n .einer solchen Vereinigung und
Bande die Befehls- und Kommandogewalt oder eine besondere
Funktion wahrnimmt, wird zu Zuchthaus nicht unter 15 Jah­
ren verurteilt.

Die übrigen Mitglieder der Vereinigung und der Bande wer­
den mit Zuchthaus von zehn bis zu 15 Jahren bestraft."

Artikel 169 TürkStGB:
"Wer, abgesehen von den irLArL 64. und. 65 genannten fäll.en,
einer solchen Vereinigung und Bande in Kenntnis ihrer um­
stände und Eigenschaften einen Unterschlupf zeigt, Hilfe
leistet, Lebensmittel, Waffen und Munition oder Kleidung
verschafft oder sonst wie .ihre Aktionen erleichtert, wird
mit Zuchthaus von drei bis- zu fünf Jahren bestraft."
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Artikel 5 des Gesetzes Nr. 3713;
"Die in den entspre.chenden .Ge..se..t..z.en ~estgele.gte.n Erei­
hei tsstrafen oder Geldstrafen werden für diej enigen, die
die in Art. 3 uncL4-1JIDscbrjebenen-Straftatenl bege.h~ um
die Hälfte erhöht. Die auf diese Weise festzulegenden
Strafen können sowohl die -f.ürdiese Straftat festgelegte
Obergrenze wie auch die für jede Strafart festgelegten 0­
bergrenzen übe r s chr.e.i.t.en., Jedoch dar-f .be.i, Freiheitsstr.afen
diese Grenze bei Zucht.haus 36 Jahre, bei Gefängnis 25 .Jah­
re und bei HaftzehnJ-ahre nicht üBerschreiten."

Ich möchte an dieser Stelle noch Erläuterungen zu einem
anderen gesetzlichenS.achvprba 1 t g.eben,weil immer wieder
von Gerichten dazu Fragen gestellt werden. Von der Großen
Nationalversanunlung der Türkei wurde .da.s Gesetz Nr. 46~6

"Gesetz betreffend bedingte Freilassungen und die Ausset­
zung von Strafverfahren sowie von der Vollstreckung von
Strafen im Falle von bis zum 23. April 1999 bega~gener

Straftaten", das so genannte ArnneBtiege.setz, verabBchie­
det. Dieses Gesetz ist am, 2J.. Dezember 2000 in Kraft g.e.tr.e­
ten. Es betrifft unt·eranderem -den Artikel 169 TürkStGB.
Diesem Gesetz zufolge können bereits eröffnete Strafver­
fahren oder die Vollstreckung .be.r.e.i.t;s verhängter Strafen
gegen Personen, gegen die aufgrund Artikel 169 TÜIkS.tGB
ein Verfahren eröffnet worden war oder-die bereits verur­
teilt worden sind, ausgesetzt werden. Da die Voraussetzun­
gen für die Anwendung de.s §~68 .1'ür.kStGB im Falle des Kl.ä­
gers nicht gegeben sind, kann dieser Artikel auf ihn nicht
angewendet werden. Gegen den .Kläger könnte möglicherweise
gemäß § 169 TürkStGB sowie§ 5 des Antiterrorgesetzes ein
Strafverfahren e.inq.e.Le.Lt.at; we.r.den.. .Iri.e.s entspr.ä.cheallch
der Praxis in der Türkei. Für das Verfahren, das mögli­
cherweise gegen den Kl.äger erörInet wird~ kommt eine~s­

setzung gemäß Gesetz Nr. 4616 nicht in Betracht, weil die­
ses Gesetz nur die bis zum 23. LLl99.9 begangenen S.traftate.n
umfasst. Die seit diesem Datum begangenen Straftaten fal­
len nicht unter das 1I.mnestiege.se:tz . .Die Rede des Klägers
in Medya TV ist aber am 17.09.2003 gehalten worden.

Ein weiterer rechtlicher Aspe.kt., der zu diskutieren wäre,
ist das am 6.August 2003 in Kraft ~etrete!le Gesetz Nr.
4959, "Gesetz zur RÜckgeWinnung für die Gesellschaft"
(Topluma kanzandlrma yasasl). Die §§ 2 und 8 dieses Geset­
zes könnten auf die Situation des Kl.ägers zutreffen.

1 Die in Art.168 und Art. 169 TÜIkStGB genannten Straftaten fallen auch unter die inden.Artikeln3
und 4 des Gesetzes Nr. 3713 beschriebenen Straftatbestände.
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Artikel 2 des Gesetzes Nr. 4959:
"Dieses Gesetz findatAn.wendung: auf:

a) Personen, die Angehöri.ge der Terroro~:ganisation sind
und sich, ohne bewaffneten Widerstand zu leisten, vonsi.ch
aus oder auf Vermittlung hin stellen oder in deren Fall
festgestellt wird, dass sie sich aus eigenem Antrieb von
der Organisation abgewendet haben oder derer man durch ei­
ne Festnahme habhaft wurde und. die an -den von der Terr.or­
organisation begangenen straftaten

1. nicht Teil hatten
2. Teil hatten

b ) diejenigen, die Angehörigen der Terrororganisationin
Kenntnis ihrer Eigenschaft und Situation wissentlich Un­
terschlupf gewährt haben oder diesen dur.eh Versorgung mit
Lebensmitteln oder Waffen und Munition oder anderweitig
behilflich waren.~

Artikel 8 des Gesetzes Nr. 4959:
"Dieses Gesetz tri.tt .zum.z.eitpu.nk.t der. Veröffentlichung in
Kraft. Der erste un-d-d-er letzte--ADsatz von Arti~l -4- des­
Gesetzes treten 6 Monate nach der Veröffentlichung außer
Kraft."

Für den Kläger könnte Absatz b) des Artikels 2 in Betracht
kommeri , Wenn der Kläger aber bis .ZUID Außerkrafttreten die­
ses Gesetzes am 5.2.2004 keinen Antrag gestellt hat, um
von diesem Gesetz Gebr.auch zu machen, kann er von denMög­
lichkeiten dieses Gesetzes nicht mehr profitierten.

Nach diesen allgemeinen AnsIührungen~ ich nun~uch de­
tailliert auf die einzelnen Fragen des Gerichtes eingehen.
Ich erachte es für pr.akt.Ls ch, j eweilszlIDächst die Fragen
zu zitieren und dann darauf zu antworten.
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1. Wird die Teilnahme des Klägers in der Zaza -sprachigen
Li ve-Sendung "Veros" am 17 ~ 09.2003 imF.a.lJ.e seiner Rück­
kehr/Abschiebung in die Türkei insbesondere aufgrund
seiner als Anlage beigefiigten Redebeiträg.e - zur Festnabme
des Klägers führen?

Ich habe den Inhalt der vom lliägeram 17 .D9. 2003 in Medya­
TV gehaltenen Rede auxgrund des vom Band übertragenen Tex­
tes im Hinblick auf die Best j mmungen des türkischen Strax­
rechtes begutachtet. Daher war es erforderlich, die§§
168, 169 und 312 TfukStGBzllüberprüfen und sichdamit
auseinanderzusetzen. Die Rede des Klägers erfüllt den
Straftatbestand des Art.Lke.Ls 3~2.Tllrk.StGB nicht, da die
gesetzlichen und tatsächlichen Voraussetzungen dafür nicht
gegeben sind. Rechtlich gesehen kann .a.l.so. gegen den Kläger
gemäß diesem Artikel kein Straftatvorwurf erhoben we rden,
Wenn man den Artikel 168 •• trachtet, so sind .auch
die straftatbestände der dort beschriebenen straftaten
nicht gegeben. Die dcrt vbe.s chr.t ebene Straftat kommt nicht
in Betracht. Die gesetzlichen Voraussetzungen für diese
Straftat liegen also nicht vOI.Es lä.sstsich feststellen,
dass der Tat des Klägers keine Straftatabsicht zugrunde
lag. Daher scheint es rechtlich gesehen nicht möglich, den
Kläger wegen der besagten Rede zu bestrafen.

Wenn man den Artikel 169 TürkStGBhetrachtet, sobe.inhal­
tet die Rede des Klägers in Medya TV den darin beschriebe­
nen Straftatbes-::and_.Au.s die.s.em Grllnde ist es .möq.Li.ch ,
dass gegen den Kläger wegen des Vorwurfs der "Unterstüt­
zung und Untersch J JJp-xgew.ährlIDg" -Dir die OrgB.nis.ation
PKK!KADEK!KONGRA GEL gemäß § 169 TürkStGB ein Strafverfah-
ren eröffnet wird. nies .en t.spr.äche wiE.d..erum der aktuellen
Praxis in der Türkei. Wenn gemäß diesem Artikel dem Kläger
der Prozess gemacht und .e.r v.e.rurtei1t. werdenso~lte, so
wird die verhängte Strafe q.emäß Artikel 5 Antiterrorgesetz
um die Hälfte erhöht.

Ergebnis:
Wenn die L.ive-Sendung ,.,Veroz" f an derd.er Kläg.er t.eilge­
nommen hat, aUfgezeichnet wurde und er darauf zu erkennen
ist und seine Personalien .fe.s t qes t.e.llt; werden können, so
muss er im Falle seiner Rückkehr in die Türkei wegen des
Vorwurfs, der PKK!KADEK!KONGRA GEL Unterstützung und Un­
terschlupf gewährt zu haben, mit der Eröffnung eines
Strafverfahrens auf der Grundlage der Artikel 169 TürkStGB
und Artikel 5 des Antiterrorgesetzes rechnen.

2. Wurde die Sendung "Veros" am 17. 09~2003 t a t secb.Li.cs: ~n

Medya-TV ausgestrahlt?

Es ist richtig, dass von Medya TV eine Sendu..n.g namens "Ve­
roz" ausgestrahlt wurde. (Veroz ist ein Wort aus dem Zaza­
(Dimili) -Dialekt des Kurdischen, welches Südhang bedeu-
tet. )
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Ich habe mit dem ehemaligen Moderator und Mitgliedern der
Redaktion dieser senduno ge.sprochen_-l.hr.en Angaben zufolge
wurde am 17 ~·9. 2ü03dieFolge· der Sendung Veroz mit dem Ti­
tel "lsimsiz konuklar" ~GästeohneN.a:men) ausgestrßhlt.
Thema der Sendung war das "Große Festival", von dem es
heißt, dass es von der .EKK!KADEK!KONGRA GEL organi.si.ert
worden sei. Gäste in dieser Sendung waren zwei Künstler.
Die Namen der Personen,.mit denen ich gesprochen babeund
die Namen der besagten .Küns.t.Le.r möchte ich aus .Rücksicht
auf ihre Sicherheit an dieser Stelle nicht nennen. Der Mo­
derator hat während der Sendung auch die Zus.chauer ins
Mikrofon sprechen lassen und .sie um ihre .Meinung .zumThema
befragt. Die Personen, mit denen ich gesprochen habe, sag­
ten,sie würden. sichzwar.an .die Namen der Gäste, ..nicht
jedoch an die Namen der Zuschauer, die sich zu Wort gemel­
det haben, erinnern_Sie.e.rk J är.t.en, das.setwa 7-8 Personen
ihre:Meinung kundgetan hätten, und es sei möglich, dass zu
diesen auch der Kläger gehört habe. Sie sagten
des Weiteren, dass sie keine Möglichkeit hätten, die Auf­
zeichnungen anzuschauen_

Zusammenfassend lässt sich s~gen: Es ist richtig, dass am
17.9.2003 die Sendung Veroz von.Medya .TY .ausgestrahlt wur­
de.

3. Wurde gegen den.K1.äger aufgr11I1d .se.i.uei: Teilnahme .an 0­

bigerSendung in der Türkei ein Ermittlungsverfahren nach
Art. .l:69 StGB - oder nach einer -anderen Vorschrift -ein­
gelei tet?

Zum gegenwärtigen Zeit~unkt.Kenntnisse darüber zu erlan­
gen, ob gegen den Kläger wegen seiner Rede in einer von
Medya TV ausgestrahlten Sendung ein Ermi ttlungsverIahren
eingelei tet worden ist oder nicht, ist sehr schwierig.
Denn gemäß der Türkischen 5tra fproze.ssordnung ist die Er­
mittlungsphase geheim. In einigen Ausnahmefällen kann aber
ein bevollmächtigter Anwalt auch in dieser Pha.se einige
Informationen erhalten. Was den rechtlichen Aspekt be­
trifft, so ist es theoretisch .möq.Lich, das.s gegen den Klä­
ger ein Ermi ttlungsverfar.ren eingeleitet worden ist. üb
dies aber tatsächlich ge.scbe.hen ist oder nicht, kann man
nicht wissen. Außerdem ist unbekannt, welche Staatsanwalt­
schaftin welchem Ort die Ermittlungen eingeleitet haben
könnte.

Wir können sagen, das.s gegen den Kläg.er kein Strafver2:ah­
ren wegen dieser Sache anhängig ist. Um ein Strafverfahren

.gegen den Kläger zu erö.ffnen" ist die lIDklageschrift einer
Staatsanwaltschaft erforderlich. Um eine Anklageschrift
auszufertigen, muss der Beschuldigte zwingend zu den Vor­
würfen vernommen worden sein. Da der Kläger in der Türkei
zu diEsem Sachverhalt bei keiner St.aatsanwaltscha.ft ausge­
sagt haben kann, können wir sagen, dass gegen .ihn kein
Strafverfahren eröffnet worden ist.
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Artikel 4 des Türkischen Strafgesetzbuches behandelt genau
diesen Sachverhalt. Daher finde ich es nützlich, an dieser
Stelle diesen Artikel zu zitieren:

Artikel 4 TürkStGB:
"Begeht ein Türke oder ein Ausländer im Ausland ein
Verbrechen gegen die Persönlidlkeit des türkischen Staates
oder die im dritten Absatz des Artikels 211 und in den Ar­
tikeln 213, 316, 317, 318, 319, 32ü, 323.., 324, 332 und 333
dieses Gesetzes vorgesehenen Straftaten, so wird er von
Amts wegen verfolgt und.JIli.t. den in diesen Artikeln be­
stimmten St~afen bestraft.'

Die betreffende Tat istauße.rhalbderTÜIkei begangen wor­
den. Wie aus den Bestimmungen dieses Artikels hervorgehtJ

fallen gegen die Pe r aön,l j cbkeit des .st.aat.e s gerichtete
Straftaten unter Artikel 169 TürkStGB und es können deswe­
gen Ermittlungen von Amts wegen eingeleitet we rderi., Aber
ich habe nicht die Möglichkeit, in Erfahrung zu bringenJ

ob ein solches Ermittlungsv-er.fah.reneingeleitet wurde oder
nicht. Wie ich oben erläutert habe, ist für die Eröffnun~

eines Strafverfahrens die Vernebmnng des Beschuldigten zu
dem gegen ihn erhobenen Vorwurf zwingend erforderlich. Im
Falle des Klägers aber ist di.esenochnicht geschehen.

4. Muss der Kläger im Falle seiner Rückkehr/P~schiebungin
die Türkei mi t Fol ter oder-.mens.cbenre.cbtswidrigerBe.band­
lung durch die türkischen Sicherheitskräfte rechnen?

Es ist feststellbar , dass .d.i e 'l'ü.r ke i , was die Menschen­
rechte betri fft, in der Vorbereitungsphase des Beitri tts
zur Europäischen Un Lori .einige wichtige gesetzli.che..Ände­
rungen vorgenommen hat, und es macht den Eindruck, als ob
darni t der Schutz der ..Mensche.nrech.t.e .heabsichtigt ist. Es
ist richtig, dass einige gesetzliche Änderlli~gen vorgenom­
men wurden, obwohl weiterhin Fo.Lt.e.r lind Misshandlungen
vorkommen. Es ist eine relative Abnahme der Folter und
Misshandlungen festg.enomrn.ene.r Per.sonen zu verzeichnen. Ich
kann aber nicht sagen, dass die gesetzliche~ Verbesserun­
gen sich auch in der all tä.gli chen .Praxis niedergeschlagen
haben. Die Anwender der Gesetze und insbesondere die Si­
cherheitskräfte halten an ihren alten Gewohnheiten und
Vorstellungen fest.
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Aus diesem Grunde ist es theoretisch möglich, dass, wenn
der Kläger aufgrund der Auf.zeichnungen erkannt und seine
Personalien identifiziert wurden, er im Falle seiner Rück­
kehr oder Abschiebung_.in .d.ie _.Tiirkei von den staatlichen
Sicherheitskräften festgenommenJ verhört und ein strafver­
fahren gegen ihn eingeleitet wird.. W..enn man die Methoden
des staates bei der Beobachtung dieser Medien bedenkt, so
ist es möglich, dass der .Klä.ger.au.fgrund der Auf.zeichnun­
gen erkannt worden ist. Falls er festgenommen und verhört
wird, so ist nicht damit .zu .rachnen, .das s er während des
Verhörs korrekt behandelt wird.

Entsprechend dem Beweishe.schlllS.sIhr.e.s Gerichtes und lIDter
Berücksichtigung der Sicherheit des Klägers und seiner An­
gehörigen habe ich mitqr.o.ßer 5..o.rg.fa..l:: die Sachverhalte
bezüglich der Angaben des Klägers und der vom Gericht an
mich gestellten Fragen r..echerchiert. .Lch .Le qe hiermit.mein
Sachverständigengutachten vor J das alle von mir gewonnenen
Erkenntnisse und meine _darausre.sullierenden über.zeug_ungen
beinhaltet.

Hochachtungsvoll

~~('L~
Osman AYd~- I




